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Wer sind wir͍

Sie schlieƘen den Versicherungsvertrag mit der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG. �ie 
Wolicenwerk Assekuradeure GmbH  ist vom Zisikoträger mit der �etreuung beauftragt͗

Wolicenwerk Assekuradeure GmbH 
Zandersackerer Str. ϱϭ, ϵϳϬϳϮ Würzburg

AG Würzburg HZ� ϭϬϮϲϯ ͮ Geschäftsführer �ertram Schad ͮ ZegisterͲEummer͗ �Ͳ�ϴZ�ͲEϰϯdWͲϳϭ ͮ 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
�erliner StraƘe ϱϲͲϱϴ, ϲϬϯϭϭ &rankfurt am Dain
�eutschland

HauƉtbevollmächtigter͗ �iƉl.Ͳ<fm. Volker Steck
Zegistergericht &rankfurt a.D. HZ� ϯϵϮϲϴ ͼ UStͲIdEr. �� ϭϭϰϭϬϲϵϲϬ

Was ist unsere HauƉtgeschäftstätigkeit͍

�ie HauƉtgeschäftstätigkeit unseres Unternehmens ist das Versicherungsgeschäft.

Informationen zu Ihrem Vertrag

Wohin können Sie sich mit Ihren &ragen wenden͍

Sie benötigen eine Auskunft, brauchen eine �estätigung oder möchten etwas an Ihrem Vertrag ändern͍
Sagen Sie uns einfach, was wir für Sie tun können, unter͗

Allgemeine &ragen͗
serviceΛgesundheitsaboϮϰ.ihrͲversicherungsschutz.de oder infoΛƉolicenwerk.de

Schadenmeldungen͗
&ƺr ^ĐŚadenmeldunŐen ŬontaŬtieren ^ie bitte direŬt IŚren KƉtiŬer͘
&alls Sie diesen nicht erreichen können, sind wir selbstverständlich für Sie da.

Wann kommt der Versicherungsvertrag zustande͍

�er Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag zum Versicherungsvertragsabschluss und unsere mbersendung 
des Versicherungsscheins an Sie ;AnnahmeͿ zustande.

Welche SƉrache liegt dem Vertrag zugrunde͍

�er Versicherungsvertrag unterliegt dem deutschen Zecht. Wir informieren Sie und kommunizieren mit Ihnen immer in 
deutscher SƉrache. �as gilt auch für Ihre Versicherungsbedingungen.
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Informationen zu auƘergerichtlichen �eschwerdeͲ und 
Zechtsbehelfsverfahren

An wen können Sie Ihre �eschwerden richten͍

Wenn Sie Anlass zur �eschwerde haben, freuen wir uns, wenn Sie sich zuerst bei uns melden, damit wir die Wrobleme 
beheben und daraus lernen können, unter͗

infoΛƉolicenwerk.de

erreichen Sie unsere <ümmerer.

Sollte wider �rwarten eine �inigung mit uns nicht möglich sein, können Sie sich darüber hinaus auch an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden͗

�undesanstalt für &inanzdienstleistungsaufsicht
�ereich Versicherungen
Graurheindorfer StraƘe ϭϬϴ
ϱϯϭϭϳ �onn

Oder Sie richten Ihre �eschwerde an den Versicherungsombudsmann, der unabhängig und für den Verbraucher 
kostenfrei als Schlichtungsstelle zwischen Versicherungsunternehmen und <unden arbeitet.

Versicherungsombudsmann e. V.
Wostfach Ϭϴ Ϭϲ ϯϮ
ϭϬϬϬϲ �erlin
del. ϬϴϬϬ ϯϲϵϲϬϬϬ
beschwerdeΛversicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de

Wo können Sie Ihre AnsƉrüche gerichtlich geltend machen͍

&ür <lagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sind folgende 
Gerichte zuständig͗

• das Gericht am Sitz unseres Unternehmens,
• das für Ihren Vertrag zuständig ist.das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, am Ort

Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts.
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Gesonderte Ditteilung nach Α Ϯϴ Abs. ϰ VVG über die &olgen bei 
Verletzungen von Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall

AuskunftsͲ und Aufklärungsobliegenheiten

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach �intritt des 
Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns ũede Auskunft erteilen, die zur &eststellung des Versicherungsfalls oder des 
Umfangs unserer >eistungsƉflicht erforderlich ist ;AuskunftsobliegenheitenͿ, und uns die sachgerechte 
Wrüfung unserer >eistungsƉflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des 
datbestands dienlich sind ;AufklärungsobliegenheitenͿ. Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns �elege zur 
Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

>eistungsfreiheit

Dachen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäƘe 
Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten �elege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren AnsƉruch 
auf die Versicherungsleistung. VerstoƘen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren AnsƉruch 
zwar nicht vollständig, aber wir können unsere >eistung im Verhältnis der Schwere Ihres Verschuldens kürzen. �ine 
<ürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt haben.

drotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur �eschaffung von �elegen bleiben wir 
ũedoch insoweit zur >eistung verƉflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Obliegenheitsverletzung weder für die &eststellung des Versicherungsfalls noch für die &eststellung oder den 
Umfang unserer >eistungsƉflicht ursächlich war.

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur �eschaffung von �elegen arglistig, werden wir in 
ũedem &all von unserer VerƉflichtung zur >eistung frei.

Hinweis

Wenn das Zecht auf die vertragliche >eistung nicht Ihnen, sondern einem �ritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, 
zur Aufklärung und zur �eschaffung von �elegen verƉflichtet.
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Gesonderte Ditteilung über die &olgen einer Verletzung der gesetzlichen AnzeigeƉflicht nach Α ϭϵ Abs. ϱ VVG
�amit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäƘ Ɖrüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen gemäƘ 
Α ϭϵ VVG wahrheitsgemäƘ und vollständig beantworten. �s sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe
�edeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und 
unmittelbar gegenüber der Wolicenwerk Assekuradeure GmbH Θ �o.<G in deǆtform nachzuholen. �itte beachten Sie 
dabei, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Eähere �inzelheiten zu den &olgen einer Verletzung der AnzeigeƉflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen.

Welche &olgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche AnzeigeƉflicht verletzt wird͍
Zücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche AnzeigeƉflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. �ies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe &ahrlässigkeit vorliegt.

�ei grob fahrlässiger Verletzung der AnzeigeƉflicht haben wir kein Zücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
<enntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen �edingungen, geschlossen hätten.

Im &all des Zücktritts besteht kein Versicherungsschutz. �rklären wir den Zücktritt nach �intritt des Versicherungsfalles, 
bleiben wir dennoch zur >eistung verƉflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand

• weder für den �intritt oder die &eststellung des Versicherungsfalles
noch für die &eststellung oder den Umfang unserer >eistungsƉflicht ursächlich war.

Unsere >eistungsƉflicht entfällt ũedoch, wenn Sie die AnzeigeƉflicht arglistig verletzt haben.

�ei einem Zücktritt steht uns der deil des �eitrages zu, welcher bis zum Wirksamwerden der Zücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entsƉricht.

<ündigung

Wir können nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn Sie die vorvertragliche AnzeigeƉflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben. In diesem &all können wir den Vertrag unter �inhaltung einer &rist von einem Donat 
kündigen.

Vertragsänderung

<önnen wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei <enntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände, wenn auch zu anderen �edingungen, geschlossen hätten, werden die anderen �edingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil.
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Haben Sie die AnzeigeƉflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen �edingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben 
Sie die AnzeigeƉflicht schuldlos verletzt, werden die anderen �edingungen erst ab der laufenden VersicherungsƉeriode 
Vertragsbestandteil.

�rhöht sich durch die Vertragsänderung der �eitrag um mehr als zehn Wrozent oder schlieƘen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Donats nach �ugang unserer 
Ditteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Zecht werden wir Sie in unserer Ditteilung hinweisen.

Ausübung unserer Zechte

Wir können unsere Zechte zum Zücktritt, zur <ündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Donats schriftlich 
geltend machen. �ie &rist beginnt mit dem �eitƉunkt, zu dem wir von der Verletzung der AnzeigeƉflicht, die das von 
uns geltend gemachte Zecht begründet, <enntnis erlangen. �ei der Ausübung unserer Zechte haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere �rklärung stützen. �ur �egründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, 
wenn für diese die &rist nach Satz ϭ nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Zechte zum Zücktritt, zur <ündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Zechte zum Zücktritt, zur <ündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf :ahren nach 
Vertragsschluss. �ies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser &rist eingetreten sind. �ie &rist beträgt zehn 
:ahre, wenn Sie die AnzeigeƉflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

Stellvertretung durch andere Werson

>assen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Werson vertreten, so sind bezüglich der AnzeigeƉflicht, des 
Zücktritts, der <ündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Zechte die <enntnis 
und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene <enntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die AnzeigeƉflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe &ahrlässigkeit zur >ast fällt.




